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MMag. Dr. Susanne Raab 

Bundesministerin für Frauen, Familie,  

Jugend und Integration 

Herrn 

Mag. Christian Buchmann 

Präsident des Bundesrats 

Parlament 

1017 Wien 

Geschäftszahl: 2021-0.222.460  

Wien, am 21. Mai 2021 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Bundesräte Schumann, Kolleginnen und Kollegen haben am 24. März 2021 unter der 

Nr. 3864/J-BR/2021 eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend „Umsetzung der 

Sonderbetreuungszeit“ an mich gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 14: 

1. Wie viele Arbeitgeber haben für den Zeitraum bis zum 31.10.2020 einen Antrag auf 

Förderung der Sonderbetreuungszeit gestellt? 

Wie viele dieser Anträge wurden positiv bewilligt? 

a. Wie verteilen sich diese Anträge auf die Bundesländer? 

2. Wie viele Arbeitnehmerinnen und wie viele Arbeitnehmer waren von den positiv be-

willigten Anträgen der Arbeitgeberinnen und der Arbeitgeber auf Förderung der Son-

derbetreuungszeit bis zum 31.10.2020 erfasst? 

Wie war diesbezüglich die Verteilung von Frauen und Männern? 

Geben Sie bitte die absoluten Zahlen und die prozentuelle Verteilung an. 
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3. Von welchen Branchen und zu welchen Prozentsätzen wurden die bewilligten An-

träge auf Förderung der Sonderbetreuungszeit für den Zeitraum bis zum 31.10.2020 

gestellt? 

4. Zu welchen Anteilen wurden die positiv bewilligten Anträge auf Förderung der Son-

derbetreuungszeit von großen, mittleren oder kleinen Unternehmen gestellt? 

5. Wie viele Kinder unter 14 Jahre und wie viele Menschen mit Behinderung wurden auf 

Grund der Sonderbetreuungszeit bis zum 31.10.2020 betreut? 

6. Wie viel Geld wurde für die Förderung der Sonderbetreuungszeit für den Zeitraum 

bis zum 31.10.2020 bisher ausgezahlt? 

7. Wie viele Arbeitgeber haben für den Zeitraum seit 1. November 2020 bisher einen 

Antrag auf Förderung der Sonderbetreuungszeit eingebracht? 

Wie viele dieser Anträge wurden bereits positiv bewilligt? 

a. Wie verteilen sich diese Anträge auf die Bundesländer? 

8. Wie viele Arbeitnehmerinnen und wie viele Arbeitnehmer sind von den bisher einge-

langten Anträgen erfasst? 

Wie ist diesbezüglich die Verteilung von Männern und Frauen? 

Geben Sie bitte die absoluten Zahlen und die prozentuelle Verteilung an. 

9. Nach den bisher eingelangten Anträgen beruht die Sonderbetreuungszeit, die seit 1. 

November 2020 in Anspruch genommen wurde, häufiger auf Grund des Rechtsan-

spruches oder auf Grund einer Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitneh-

merin bzw. Arbeitnehmer? 

10. Wie viele Kinder unter 14 Jahre wurden auf Grund der Sonderbetreuungszeit seit 1. 

November 2020 betreut? 

Wie viele von diesen Kindern wurden auf Grund eines Krankheits- oder Ansteckungs-

verdachts behördlich abgesondert? 

11. Wie viele Menschen mit Behinderung wurden auf Grund der Sonderbetreuungszeit 

seit 1. November 2020 betreut? 

12. Von welchen Branchen und zu welchen Prozentsätzen wurden Anträge auf Förde-

rung der Sonderbetreuungszeit für den Zeitraum seit 1. November 2020 gestellt? 

13. Zu welchen Anteilen wurden die Anträge auf Förderung der Sonderbetreuungszeit 

seit 1. November 2020 von großen, mittleren oder kleinen Unternehmen gestellt? 

14. Wie viel Geld wurde für die Förderung der Sonderbetreuungszeit für den Zeitraum 

seit 1. November 2020 bisher ausgezahlt? 

Ich ersuche um Verständnis, dass diese Fragen nach den Bestimmungen des Bundesmini-

steriengesetzes 1986 in der nunmehr geltenden Fassung, BGBl. I Nr. 30/2021, im Zusam-

menhang mit der Entschließung des Bundespräsidenten gemäß Art. 77 Abs. 3 B-VG, BGBl. II 
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Nr. 41/2021 nicht Gegenstand meines Vollziehungsbereiches sind und somit nicht beant-

wortet werden können. 

Darüber hinaus darf ich auf die Beantwortung der parlamentarische Anfrage Nr. 3863/J-

BR/2021 durch den Bundesminister für Arbeit verweisen. 

 

 

MMag. Dr. Susanne Raab
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